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1. Einleitung 

Der „Referentenentwurf der Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung“ aus dem 

Bundesministerium für Gesundheit basiert auf dem Masterplan Medizinstudium 2020 und steht 

aktuell unter Finanzierungsvorbehalt (1, 2). Der Referentenentwurf stellt die gesundheitspoli-

tische Antwort auf gesellschaftliche Entwicklungen dar, die für die medizinische Ausbildung 

sowie die Staatsexamina von zentraler Bedeutung sind (2, 3). Die übergeordneten Zielset-

zungen liegen in einer kompetenzorientierten, praxisnahen Ausbildung und Prüfung so-

wie der Stärkung der Allgemeinmedizin und der Patientenorientierung (2). Ein wichtiger 

Bestandteil des Referentenentwurfs ist die Integration neuer Inhalte und Formate sowohl in 

die Ausbildung als auch in die Prüfungen. Zu den fächer- und professionsübergreifenden In-

halten gehören unter anderem Kommunikation, intra- und interprofessionelle Zusammenar-

beit, professionelles Handeln, wissenschaftliches Arbeiten sowie Führung und Management. 

Die kompetenzorientierte Gegenstandskataloge und Lernzielkataloge (NKLM) wurden bereits 

verabschiedet und befinden sich in kontinuierlicher Überarbeitung (4). 

 

Seit fünf Jahren wird die konkrete Implementierung der im Masterplan Medizinstudium 

2020 vorgesehenen Maßnahmen durch zahlreiche Projekte getestet. Diese mit insgesamt 

mehr als 2,4 Mio. Euro Drittmittel (BMG, Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Deut-

sche Rentenversicherung) geförderten Forschungs- und Implementierungsprojekte wurden in 

Kooperation mit bundesweiten Fakultäten, Lehrkrankenhäusern und Lehrpraxen und interpro-

fessioneller Beteiligung durchgeführt. Bundesweit waren mehr als 500 Kolleginnen und Kolle-

gen beteiligt.  

 

Gesundheitsökonomische Analysen und Untersuchungen zur notwendigen Institutional 

Readiness für die notwendigen Veränderungen wurden projektbegleitend von den Lehrver-

antwortlichen, sowie unter anderen bei den Parcoursprüfungen und der Prüfung am Patienten 

und an der Patientin im ambulanten und stationären Bereich in Kooperation mit dem IMPP, 

durchgeführt. Hierzu wurden nationale und internationale Erfahrungen im Bereich der Bil-

dungs- und Prüfungsökonomie berücksichtigt (5–8). Für die Kostenberechnung des Referen-

tenentwurfs wurden auch erste, vertrauliche Kostenschätzungen zum Masterplan Medizinstu-

dium 2020 aus dem Jahr 2016, an der einige Mitglieder der AG beteiligt waren, aufgegriffen 

und als Grundlage berücksichtigt. Die dort festgelegte Vorgangsweise, die Zusatzkosten, 

Einsparpotentiale und Synergieeffekte integriert betrachtet hatte, wurde von der AG Bil-

dungs- und Prüfungsökonomie übernommen. Weiterhin wurde der Leitfaden zur Ermittlung 
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und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung ange-

wendet, um sicherzustellen, dass dies methodengerecht und nachvollziehbar erfolgt.1 

 

Die interinstitutionelle Arbeitsgrupp Bildungs- und Prüfungsökonomie hat die vorliegen-

den Ergebnisse aus Begleitprojekten zum Masterplan Medizinstudium 2020 gewonnen, die in 

enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern erarbeitet wurden. Die Kooperations-

partner wurden insbesondere aus dem ambulanten Sektor der hausärztlichen Praxis, sowie 

aus dem stationären Bereich der Universitätskliniken und akademischen Lehrkrankenhäusern 

gewonnen. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Personen mit langjähriger Leitungserfahrung in 

der Lehre und Prüfung sowie im Bereich der Gesundheitsökonomie zusammen. Zudem wur-

den auch Personen in die Berechnung eingebunden, die für die medizinische Curriculums-

entwicklung sowie Ausbildung und Prüfungen federführend tätig sind. Weiterhin wurde die 

Expertise von Personen herangezogen, die in der Testung der neuen, praktischen Prüf- und 

Lehrformate involviert waren. Weiterhin wurden auch interprofessionelle Perspektiven weiterer 

Gesundheitsprofessionen beachtet. 

 

Die hier vorgelegte Kostenberechnung berücksichtigt den aktuellen Referentenentwurf sowie 

die derzeitigen Vorgaben und Kosten. Einsparpotentiale werden mit Mehraufwänden ver-

rechnet. Auch eine erneute Evaluierung nach Einführung einer neuen Approbationsordnung 

ist geplant. Somit können auf Grundlage der langjährigen Expertise der beteiligten Akteure im 

Bereich der angewandten Ausbildungs- und Prüfungsforschung als auch in der Gesund-

heitsökonomie belastbare Einschätzungen zu den verschiedenen im Masterplan Medizin-

studium 2020 hervorgehobenen Maßnahmen vorgenommen werden (2).  

 

 

  

                                                      

1 Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bun-
desregierung. Dezember 2018. Online verfügbar unter https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/975232/1566208/4a53844217898dcba6944087076c81ba/leitfaden-ea-data-
data.pdf?download=1 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1566208/4a53844217898dcba6944087076c81ba/leitfaden-ea-data-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1566208/4a53844217898dcba6944087076c81ba/leitfaden-ea-data-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975232/1566208/4a53844217898dcba6944087076c81ba/leitfaden-ea-data-data.pdf?download=1
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2. Ausbalancierung von Mehrkosten, Synergieeffekten, Einsparpotential und 

Standortbedingungen 

In zahlreichen Fakultäten werden bereits Transparenzrechnungen durchgeführt, die die An-

zahl der Lehrstunden im Abteilungsbudget berücksichtigen und Aufwand pro Lehreinheit be-

rechnen. Insgesamt sind entsprechend verschiedener Vorgaben (z.B. auch Berücksichtigung 

unentgeltlicher verpflichtender Titellehre) in der Regel genügend Lehrende für die verpflichten-

den Lehreinheiten vorhanden. Partiell wird beobachtet, dass mehr Lehrende für abzuleistende 

Lehrstunden zur Verfügung stehen als diese benötigt werden. Dies darf aber nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass der Referentenentwurf nicht kostenneutral umzusetzen ist.  

 

Durch die Umsetzung des Referentenentwurfs entsteht ein signifikanter Mehrbedarf an 

Koordination, Entwicklung und Abstimmung. Dieser ergibt sich aus der herausfordernden 

Integration und Abstimmung der Lehr- und Prüfungsinhalte sowie der Ausrichtung an den im 

Masterplan geforderten Maßnahmen. In den folgenden Kostenanalysen wurde deshalb die 

koordinierende und integrierende zentrale Stellung der Studiendekanate gestärkt. Dies 

würde bei Umsetzung bedeuten, dass manche Studiendekanate einen mehr als 100 prozenti-

gen Personalaufwuchs erhalten. Auch wenn dies auf den ersten Blick viel erscheint, ist es 

jedoch bei genauer Zuordnung der Aufgaben und ihrer vielfältigen Abstimmungserfordernisse 

gerechtfertigt. Der erforderliche Aufwuchs im Bereich der digitalen Begleitung von Prüfungen 

wurde in den einzelnen Posten mitberechnet.  

 

Zusätzlich entstehen Mehrkosten durch die interprofessionelle Ausrichtung infolge des 

Einbezugs von Gesundheitsberufen in Lehre und Prüfung, die bisher kaum curricular und nicht 

in den Prüfungen abgebildet waren. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass Prüfungen 

im ambulanten Bereich einen erhöhten Koordinations- und Schulungsaufwand darstel-

len. Auch wenn das Medizinstudium das teuerste Studium in Deutschland ist und die exzel-

lente wissenschaftliche Ausrichtung international anerkannt ist, muss der Mehraufwand für 

die Koordination und Auswertungen der wissenschaftlichen Arbeiten berücksichtigt wer-

den.  

 

Positiv ist zu bewerten, dass (fast) alle Maßnahmen im Masterplan, die jetzt bundesweit um-

gesetzt werden sollen, an mehreren Standorten in erfolgreichen Pilot- und Modellprojek-

ten bereits implementiert worden sind. Aufgrund der pandemischen Situation erfolgte die 

Testung der Parcoursprüfung im digitalen Format in fünf Bundesländern (9–11). Die Standorte 

umfassen die Universitätsmedizin Göttingen, die medizinische Fakultät der Philipps-Universi-

tät Marburg, die Universitätsmedizin Mainz, die Medizinische Hochschule Brandenburg Theo-
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dor Fontane und die medizinische Fakultät Homburg der Universität des Saarlandes. Die Prü-

fung am Patienten und an der Patientin wurde sowohl im stationären Kontext als auch in der 

hausärztlichen Praxis unter anderem in den folgenden Bundesländern durchgeführt: Nieder-

sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Nordrhein-Westfalen (11). Dadurch 

liegen umfangreiche Erfahrungswerte vor, die an anderen Standorten die Einführung erleich-

tern. Es ist somit zu erwarten, dass durch die hervorragende Vernetzung in der deutschen 

Ausbildungslandschaft die Übertragung dieser Modelle erleichtert und eine rasche bundes-

weite Implementierung ermöglicht wird, wenn den Studiendekanaten die empfohlenen Koordi-

nationsstellen zur Verfügung stehen. 

 

Zusammenfassend liegt der Mehraufwand zwischen 3 bis 4 % gegenüber dem jetzigen Lan-

deszuführungsbetrag. Dies entspricht ungefähr einem zusätzlichen Studium der Gesund-

heitswissenschaften (12, 13)2. Aus Sicht der Mitglieder der AG Bildungs- und Prüfungsöko-

nomie ist der Mehraufwand, der sich aus dem Referentenentwurf ergibt, gerechtfertigt. 

Wesentlich in den Referentenentwurf eingeflossen sind die Maßnahmen aus dem Masterplan 

Medizinstudium 2020. Diese sind notwendig, um den geänderten gesellschaftlichen Her-

ausforderungen im Bereich der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung durch adäquat aus-

gebildete Ärztinnen und Ärzten zu begegnen. 

 

  

                                                      

2 Die Kosten eines durchschnittlichen Studienplatzes in Gesundheitswissenschaften betragen 1.290 € 
im Jahr und damit über vier Jahren 5.160 € (12, 13). 
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3. Kostenberechnung auf Basis des Referentenentwurfs 

Die Maßnahmen des Referentenentwurfs betreffen überwiegend longitudinale Aspekte der 

Curriculumsentwicklung sowie die Prüfungen. Im Folgenden wird die erstellte Kostenbe-

rechnung des Referentenentwurfs der Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung 

erläutert. Dabei werden die einzelnen Bereiche gesondert betrachtet.  

 

3.1 Stärkung der ambulanten Medizin und der Lehrpraxen  

Durch die Stärkung der ambulanten Medizin kommt der Allgemeinmedizin als herausgehobe-

nes Fach eine besondere Bedeutung zu. So ist ein Blockpraktikum im Bereich der hausärztli-

chen Versorgung abzuhalten. Des Weiteren kann im Praktischen Jahr ein Ausbildungsab-

schnitt im Bereich der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung absolviert werden. Die Auf-

wandsentschädigung im Praktischen Jahr beträgt für die Lehrpraxen 30 € pro Tag über einen 

Zeitraum von zwölf Wochen. Davon abzuziehen sind zwölf Studientage (insgesamt 48 Tage) 

(14). Die Aufwandsentschädigung im Blockpraktikum beträgt 30 € über einen Zeitraum von 30 

Tagen (sechs Wochen). Dieser Annäherungswert entspricht der auch bundesweit tatsächlich 

gezahlten Aufwandsentschädigungen (14). Bundesweit stehen ausreichend Hausarztpraxen 

(circa 70.000) und Vertragsarztpraxen (ca. 150.000) zur Verfügung, um eine entsprechende 

Anzahl von Lehrpraxen zu finden. Derzeit sind bundesweit bereits 6.500 allgemeinmedizini-

sche Lehrpraxen aktiv in die universitäre Ausbildung einbezogen. Auch die im Referentenent-

wurf beschriebenen Anforderungen an die Lehrpraxen sind bereits an den meisten Fakul-

täten umgesetzt. 

 

Die Organisation der sechswöchigen Blockpraktika wird von den Fakultäten übernommen. 

Die Umsetzbarkeit ist bereits in einigen Medizinischen Fakultäten im Rahmen von Modellstu-

diengängen unter Beweis gestellt worden. Da derzeit bereits zwei Wochen Blockpraktikum 

finanziert sind, bestünde hier ein Einsparpotenzial, da unsere Kostenkalkulation auf der Be-

rechnung von sechs Wochen beruht. Diese potentiellen Kosteneinsparungen sind in der fol-

genden Kostenberechnung noch nicht realisiert, da wir für die Umstellungsphase einen erhöh-

ten Koordinationsaufwand in den Praxen einkalkuliert haben. In einer Folgeevaluation sollte 

dies erneut geprüft werden. Für die Umsetzung der Ziele im Bereich Allgemeinmedizin und 

den erhöhten Koordinationsbedarf sind zusätzlich zwei Koordinationsstellen für jeweils 300 

Studienplätze/Jahr geplant. Die Vollzeitäquivalente entsprechen einer E 13 und einer E 15-

Stelle (für beide Stellen zusammen ca. 180.000 € im Jahr). Das entspricht pro Studierenden 

circa 600 € im Jahr. 
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3.2 Z-Curriculum 

Der Referentenentwurf sieht die vertikale Integration von klinischen und grundlagenwissen-

schaftlichen Studieninhalten im sogenannten Z-Modell vor. Das Z-Curriculum bedeutet, dass 

klinische und theoretische Unterrichtsinhalte vom ersten Semester an bis zum Ab-

schluss des Medizinstudiums miteinander verzahnt werden. Es soll das in den Regelstu-

diengängen übliche H‐Curriculum ablösen, bei dem die vorklinischen und klinischen Inhalte 

getrennt voneinander unterrichtet werden. Die longitudinale Vernetzung von Vorklinik und Kli-

nik ist in insgesamt 13 Modellstudiengängen wie denen an der Rheinisch-Westfälischen Tech-

nischen Hochschule Aachen oder an der Ruhr Universität Bochum bereits umgesetzt (15, 16). 

Zum Teil wurden dafür Fördermittel von den Ländern bereitgestellt. Eine Outcome-Analyse im 

Hinblick auf Landeszuführungsbeträge und Examensergebnisse zeigt, dass bestimmte Mo-

dellcurricula eine höhere Kosteneffizienz der eingesetzten Mittel erzielen könnten (17). 

 

Für die Umsetzung des Masterplans 2020 ist es notwendig, dass alle Curricula ein Z-Curricu-

lum entwickeln bzw. weiterentwickeln. Deswegen werden hier auf Dauer an jedem Standort 

zwei Stellen notwendig, die vor allem übergeordnete Kompetenzen und die wechselseitige 

Berücksichtigung von grundlagenwissenschaftlichen Inhalten in der Klinik als auch die Berück-

sichtigung der im GK und NKLM aufgenommen Modellerkrankungen in der Vorklinik voran-

bringen. Für die Umsetzung der Ziele im Bereich Z-Curriculum sind zusätzlich zwei Koordina-

tionsstellen für jeweils 300 Studienplätze/Jahr geplant. Die Vollzeitäquivalente entsprechen 

einer E 13 und einer E 15-Stelle (für beide Stellen zusammen ca. 180.000 € im Jahr). Das 

entspricht pro Studierenden circa 600 € im Jahr. 

 

3.3 Wissenschaftskompetenz 

Im Referentenentwurf ist die Stärkung medizinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten gefor-

dert. Das derzeitige Medizinstudium weist bereits eine hohe Wissenschaftsorientierung auf. 

Diese soll durch eine wissenschaftliche Arbeit und die Überprüfung der Wissenschaftskompe-

tenz erhöht werden. Der Arbeitsaufwand für die wissenschaftliche Arbeit wird auf 640 Unter-

richtsstunden im gesamten Studium beziffert (1). Mehrere Fakultäten haben bereits longitudi-

nale Curricula sowie teilweise auch die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten diesbezüglich 

erfolgreich implementiert (z. B. Hamburg, Mannheim, Freiburg). Andere Fakultäten bieten in-

tensive neigungsorientierte Vertiefungsprogramme für die Studierenden an (z. B. Heidelberg).  

 

Für die Umsetzung der Ziele im Bereich Wissenschaftskompetenz und die Koordination der 

wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren Bewertung sind zusätzlich zwei Koordinationsstellen 

für jeweils 300 Studienplätze/Jahr geplant. Die Vollzeitäquivalente entsprechen einer E 13 und 
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einer E 15-Stelle (für beide Stellen zusammen ca. 180.000 € im Jahr). Das entspricht pro Stu-

dierenden circa 600 € im Jahr. 

 

3.4 Kommunikative Fertigkeiten und Interprofessionalität 

Der Referentenentwurf bestärkt die Bedeutung der Arzt-Patienten-Kommunikation und der 

ärztlichen Gesprächsführung in der Ausbildung. Maßnahme 8 des Masterplan Medizin-

studiums 2020 betrifft die Umsetzung des „Nationalen longitudinalen Kommunikations-

curriculums in der Medizin“ in den Curricula der Hochschulen (18). Das Mustercurriculum 

wurde – gefördert vom BMG – zwischen 2012 und 2016 entwickelt. Die Implementierung 

wurde an vier unterschiedlichen Standorten (Hamburg, Magdeburg, Mainz und Heidelberg) 

erprobt und der Kostenbedarf erfasst. Ebenfalls wurden die Schnittstellen zur Weiterbildung 

analysiert und potentielle positive Synergieeffekte durch die Implementierung aufgezeigt. Da-

bei wurde berücksichtigt, dass in der derzeitigen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 

2002, die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2020 geändert worden ist, ärzt-

liche Gesprächsführung und die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen bereits 

seit 2012 verbindlicher Bestandteil von Lehre und Prüfung ist. Die Umsetzung wurde mit 

bundesweiten studentischen Tutorenprogrammen begleitet (19). Die Kostenanalysen, die sich 

für Implementierung und Koordination ergaben, sind in der Kostenschätzung integriert. 

 

Die Entwicklung des Nationalen Mustercurriculums Interprofessionelle Zusammenarbeit 

und Kommunikation für Medizinstudierende, gefördert durch die Robert Bosch Stiftung, hat 

das Ziel, die Verbreitung von qualitativ hochwertiger interprofessioneller Ausbildung in den 

Gesundheitsfachberufen in Deutschland nachhaltig zu fördern und zu implementieren (20). Es 

wurden konkrete Umsetzungsempfehlungen zur Gestaltung der interprofessionellen Lehre 

und Prüfungen an den medizinischen Fakultäten erarbeitet. Besonders berücksichtigt wurden 

die Erfahrungen interprofessioneller Ausbildungsstationen. Kosten für die longitudinale Imple-

mentierung des Curriculums und Ausbildungsplätzen für jeden Studierenden auf einer inter-

professionellen Ausbildungsstation im Praktischen Jahr wurden erfasst.  

 

Die medizinischen Fakultäten integrieren bereits kommunikative Inhalte in ihre Curricula und 

die meisten haben Simulationspersonen-Programme aufgebaut. Manche Fakultäten, wie zum 

Beispiel die Medizinische Fakultät Heidelberg oder die Medizinische Fakultät der Universität 

Hamburg, haben die Vorgaben zur Kommunikation bereits vollständig umgesetzt (21, 22). Al-

lerdings sind Inhalte oft besser abzustimmen, Redundanzen zu verringern und die Kommuni-

kation in die Lehre der klinischen Fächer (bed-side-teaching) zu integrieren (21). Hier bestehen 

aber große Unterschiede an den verschiedenen Standorten. Die empfohlene Anzahl von 50 
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Unterrichtsstunden zu interprofessioneller Zusammenarbeit sind bisher nur begrenzt imple-

mentiert. Die zentrale Koordination und erfolgreiche longitudinale Abstimmung erfordert bei 

vielen Fakultäten einen deutlichen Mehraufwand. Für die Umsetzung der Ziele im Bereich 

Kommunikation und Interprofessionalität sind zusätzlich zwei Koordinationsstellen für jeweils 

300 Studienplätze/Jahr) geplant. Die Vollzeitäquivalente entsprechen einer E 13 und einer E 

15-Stelle (für beide Stellen zusammen ca. 180.000 € im Jahr). Das entspricht pro Studierenden 

circa 600 € im Jahr. 

 

3.5 Interprofessionelle Ausbildungsstation (IPSTA) 

Eine interprofessionelle Ausbildungsstation (IPSTA) besteht bereits an mehreren Standorten 

wie zum Beispiel in Bremen, Bonn, Garmisch-Partenkirchen und Heidelberg, um den Kompe-

tenzerwerb der Studierenden im Praktischen Jahr zu verbessern (23, 24). Um aber eine flä-

chendeckende Umsetzung zu ermöglichen, ist eine zusätzliche Finanzierung von Praxisbe-

gleiterinnen und Praxisbegleitern und interprofessionellem Lehrpersonal notwendig. Diese 

Maßnahme ist nicht explizit im Referentenentwurf enthalten, implizit wird sie aber im Master-

plan Medizinstudium über die Forderung nach Stärkung der interprofessionellen Lehre er-

wähnt. Deswegen wurde mit den Verantwortlichen diese Maßnahme im Szenario B gesondert 

berücksichtigt, aber trotz der höheren Kosten aufgrund der Wirksamkeit empfohlen. Für die 

(optionalen) Interprofessionellen Ausbildungsstationen betragen die Kosten 1.200 € pro Stu-

dierenden. Diese Kosten enthalten bereits auch die Begleitung der auf der interprofessionellen 

Ausbildungsstation arbeitenden Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler im dritten Ausbildungs-

jahr. Die Berechnungen sind auf Grundlage der Heidelberger Interprofessionellen Ausbil-

dungsstation (HIPSTA) erstellt (23) und sind in der folgenden Tabelle 1 aufgeschlüsselt. Dabei 

wird von einem vierwöchigen Einsatz pro Studierenden auf einer IPSTA ausgegangen. In die-

sem Modell betreuen jeweils in einer Früh- und Spätschicht zwei Medizinstudierende und zwei 

Pflegeauszubildende die Patientinnen und Patienten. Die IPSTA findet zehnmal im Jahr statt, 

damit können insgesamt 40 Medizinstudierende im Jahr teilnehmen. Für die interprofessio-

nelle Praxisanleitung der Gruppen steht eine 0,5 Stelle (E 12) zur Verfügung. Außerdem be-

trägt die zusätzliche Aufwandszeit für eine Oberärztin oder einen Oberarzt (TV Ä 2-2) ungefähr 

10 % einer Vollzeitäquivalenz. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für die interprofessionelle Be-

treuung für die Visite in den Bereichen Physiotherapie, Sozialarbeit und Pharmazie beträgt 

zwei bis drei Stunden pro Woche.  
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Tabelle 1. Kosten einer Interprofessionelle Ausbildungsstation (IPSTA) 

 Kosten für IPSTA  
(40 Studierende) 

Kosten je  
Studierenden 

Interprofessionelle Praxisanleitung (50 %, E 12) 33.500 € 837,5 € 

Oberärztin oder Oberarzt (10 %, TV Ä 2-2) 9.500 € 237,5 € 

Weitere interprofessionelle Dozenten (Pharmazie, 
Physiotherapie, Sozialarbeit) (2-3 Stunden/Wo-
che)  

5.000 € 125 € 

Insgesamt 48.000 € 1.200 € 

 

 

3.6 Staatsprüfungen: Praktische Prüfungsformate 

Der Referentenentwurf sieht die Einführung strukturierter mündlich-praktischer und kli-

nisch-praktischer Prüfungen in die ärztliche Prüfung vor. Die Parcoursprüfung im münd-

lich-praktischen Teil des ersten Abschnitts der ärztlichen Prüfung besteht aus drei grundlagen-

wissenschaftlichen Stationen und sieben klinischen Stationen (§ 90). Der dritte Abschnitt der 

ärztlichen Prüfung setzt sich aus der Prüfung am Patienten oder an der Patientin im stationä-

ren Bereich und in der Primärversorgung sowie einer anwendungsorientierten Parcoursprü-

fung mit zehn Stationen zusammen (§ 111). 

 

Alle Prüfungsformate, die bereits im Masterplan Medizinstudium 2020 für die Staatsprüfun-

gen vorgesehen sind, wurden umfangreich und erfolgreich auf ihre Machbarkeit inklusive 

der Kostenanalyse in zahlreichen Pilotierungen getestet. Die Prüfung am Patienten und 

an der Patientin wurde sowohl im stationären Kontext als auch in der hausärztlichen Praxis 

erprobt. Insbesondere die Praktikabilität eines bundeseinheitlichen medizinischen Staatsexa-

mens in der allgemeinmedizinischen Praxis wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 

unter Alltagsbedingungen erfolgreich unter Beweis gestellt (11). Aufgrund der pandemischen 

Situation erfolgte die Testung der Parcoursprüfung im digitalen Format in fünf Bundeslän-

dern (9–11). Die M1- und M3-Prüfung mit jeweils zehn Stationen wurde an verschiedenen 

Standorten erfolgreich durchgeführt. Die Standorte umfassen die Universitätsmedizin Göttin-

gen, die medizinische Fakultät der Philipps-Universität Marburg, die Universitätsmedizin 

Mainz, die Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und die medizinische Fa-

kultät Homburg der Universität des Saarlandes. Weiterhin wurde zusätzlich im März 2020 mit 

einer interfakultären Gruppe von 25 medizindidaktischen Expertinnen und Experten ein Kon-

zept für die notwendigen Schulungen im Prüfungsbereich entwickelt und die Kosten dafür be-

rechnet. In der Kostenanalyse zu den praktischen Prüfungsformaten sind alle obengenannten 

Faktoren berücksichtigt. 
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Für die neuen Staatsprüfungen fällt ein Mehraufwand für die Fakultäten insbesondere für ad-

ministrative, technische und koordinative Aspekte der Durchführung der Parcoursprüfungen 

und die Simulationspersonen an, als auch die an den Prüfungen beteiligten Personen zu schu-

len sind. Die Kosten sind in Tabelle 2 aufgeschlüsselt. Die Prüfzeit verlängert sich primär für 

die Studierenden und nur geringfügig für die Prüferinnen und Prüfer. Die Kosten für die Koor-

dination und dem technischen und administrativen Support belaufen sich auf 96 € pro teilneh-

menden Studierenden. Dazu kommen die Kosten für Simulationspersonen, die sich auf 35 € 

je Prüfling im ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung und 41 € je Prüfling im dritten Abschnitt 

der ärztlichen Prüfung belaufen. Dabei wurde als Stundenlohn für Simulationspersonen 20 € 

pro Stunde angesetzt, auch wenn die meisten Fakultäten derzeit weniger erstatten.  

 

In der ambulanten Prüfung können pro Prüfungstag zwei Prüflinge in einer Hausarztpraxis 

geprüft werden. Die Hausarztpraxis wird mit einer Pauschale von 250 € pro Studierenden (2,25 

h Prüfungszeit) und die Medizinische Fachangestellte (MFA) mit 20 € vergütet (d.h. insgesamt 

540 Euro/Praxis). Dazu kommt eine Reisepauschale von 50 € für den Prüfenden aus der Uni-

versität. Für den stationären Teil der praktischen Prüfung entsteht ein Mehrbedarf für die prü-

fende Pflegekraft (15 Minuten) von 20 €.  

 

Insgesamt fällt unter Berücksichtigung der Verrechnung bisheriger Prüfungsaufwände durch 

die Einführung der neuen Prüfungsformate eine zusätzliche Arbeitszeit für Prüfungen an (siehe 

Tabelle 2). Diese beträgt – nach Verrechnung mit der mündlichen Gruppenprüfung und der 

Prüfung am Patienten nach der derzeitigen Approbationsordnung für Ärzte – ungefähr 1,58 

Stunden über die gesamte Studienzeit für alle neuen Staatsprüfungen pro Studierenden. Bei 

einer Vergütung von 48 €/h entstehen damit zusätzliche Kosten von 75 € pro Studierenden. 

Die folgende Tabelle fasst den Arbeitsaufwand der prüfenden Personen nach der ÄApprO 

2025 zusammen und subtrahiert davon den Arbeitsaufwand nach der derzeitigen 

ÄApprO 2002.  
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Tabelle 2. Arbeitsaufwand prüfende Personen berechnet auf 10.000 Studierende, bzw. 
pro Prüfling 

 Arbeitsaufwand prü-
fende Personen 

(10.000 Studierende) 

Arbeitsaufwand prüfende 
Personen je Prüfling 

M1-Parcoursprüfung AO 2025 37.500 h 3,75 h 

M3-Parcoursprüfung AO 2025 27.500 h 2,75 h 

M3-Prüfung am Patienten oder 
an der Patientin AO 2025 

90.000 h 9,00 h 

M1-Gruppenprüfung AO 2002 - 45.560 h - 4,56 h 

M3-Prüfung am Patienten oder 
an der Patientin AO 2002 

- 93.600 h - 9,36 h 

Differenz von 2025 zu 2002 15.800 h 1,58 

 

Auch die Durchführung der Schulungen sowie Folgeschulungen pro Jahr wurden in die Kos-

tenanalysen miteinbezogen und werden mit zusätzlich 22 € pro Studierenden berücksichtigt. 

Weiterhin wurden unabhängig von den curricularen Koordinationskosten pro Staatsexa-

mensteilprüfung eine Stunde administrative Planungszeit (Terminierung der Prüfung) je Stu-

dierendem einkalkuliert, damit ungefähr fünf Stunden á 38 € für die Koordination der neuen 

Prüfungsformate pro Studierendem 

 

Tabelle 3. Bestandteile der neuen Prüfungsformate und Kosten 

Bestandteil der neuen Prüfungsformate Kosten pro Studieren-

den 

Durchführung der Parcoursprüfungen (Koordination, techni-

scher und administrativer Support) 

M1-Parcoursprüfung 

M3-Parcoursprüfung 

 

 

96 € 

96 € 

Simulationspersonen 

M1-Parcoursprüfung 

M3-Parcoursprüfung 

 

35 € 

41 € 

Ambulante Prüfung am Patienten oder an der Patientin (3 

Stunden) 

Pauschale für die Hausarztpraxis 

Pauschale Reisekosten 

Pauschale für MFA 

 

250 € 

50 € 

20 € 

Stationäre Prüfung am Patienten oder an der Patientin 

Pauschale für die Pflegekraft (15 Minuten) 

 

20 € 

Zusätzliche Arbeitszeit für prüfende Personen nach Verrech-

nung mit der AO 2002 (á 48 €/h) 

75 € 

Schulungen  22 € 

Koordinationsstellen (5 Stunden pro Studierenden á 38 €) 190 € 

Kosten pro Studierenden 895 € 
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3.7 Gesamtkoordination der Maßnahmen 

Der Schwerpunkt der Neuausrichtung liegt in der koordinativen Abstimmung und Entwicklung 

der einzelnen Maßnahmen sowie der gezielten medizindidaktischen Unterstützung. Dafür 

sind zusätzlich eine E 14 Stelle und drei E 8 Stellen für die Gesamtkoordination für eine Fa-

kultät mit 300 Studienplätzen pro Jahr eingeplant. Das entspricht pro Studierenden circa 900 

€ im Jahr. 

 

3.8 Stellenaufwuchs für die Studiendekanate 

Für die Studiendekanate würde dies bei einer durchschnittlichen Studienplatzanzahl 

von 300 Studienplätzen einen Aufwuchs von zwölf Vollzeitäquivalenten bedeuten. 

 

 

4. Zusammenfassung Kostenanalyse und -einschätzung 

Die Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 und des Referentenentwurfs erfor-

dert von allen Beteiligten einen enormen Mehraufwand. Diese Kosten liegen im Bereich ei-

nes zusätzlichen gesundheitswissenschaftlichen Studiums. Dabei werden nicht an allen Fa-

kultäten die gleichen Aufwände für den Bereich Lehre und Prüfungen entstehen. Die Modell-

studiengänge werden z. B. weniger Aufwand im Bereich der Z-Curricula benötigen, da diese 

häufig schon vorhanden sind. Manche Fakultäten haben bereits jetzt einen OSCE vor dem 

Praktischen Jahr oder in der Äquivalenzprüfung des ersten Staatsexamens, viele haben aus-

gezeichnete Curricula zur Wissenschaftskompetenz und immer mehr Fakultäten erfüllen be-

reits jetzt die Ziele des nationalen Mustercurriculums Kommunikation. 

 

Die AG Bildungs- und Prüfungsökonomie empfiehlt dennoch eine gleichwertige Mittel-

verteilung, die dann bedarfsadaptiert in den einzelnen Bereichen von den jeweiligen 

Studiendekanaten ggf. verstärkt eingesetzt werden kann. Die folgenden Zahlen sind des-

halb als Mittelwerte für die einzelnen Maßnahmen zu betrachten.  

 

Die Kosten wurden als Aufwuchs pro Studierenden berechnet (siehe Tabelle 4). Auch 

Reisekosten und Aufwandsentschädigungen für Simulationspersonen sind in die Rechnung 

aufgenommen. Die Koordinationsstellen wurden dabei so ermittelt, dass pro 300 Studienplät-

zen die jeweiligen zusätzlichen Koordinationsstellen geplant wurden. Die entstehenden Kos-

ten wurden dann auf jeweils einzelne Studierende umgerechnet, so dass für jeden Standort 

die spezifischen Kosten errechnet werden können, indem die Anzahl der Studienplätze mit 

dem Kostenaufwuchs multipliziert wird.  
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Tabelle 4. Prognostizierte zusätzliche Kostenentwicklung pro Studierendem der AG Bil-
dungs- und Prüfungsökonomie 

Themen Szenario A Szenario B 

Stärkung der ambulanten Medizin/ Lehrpraxen/ Ländlicher 

Raum 

Aufwandentschädigung PJ 

Aufwandsentschädigung Blockpraktikum 

 

1.440 € 

900 € 

 

1.440 € 

900 € 

PJ auf Interprofessioneller Ausbildungsstation (IPSTA)  1.200 € 

Koordination: Z-Curriculum (2 VZÄ) 600 € 600 € 

Koordination: Allgemeinmedizin (2 VZÄ) 

Koordination: Interprofessionalität/ Kommunikation (2 VZÄ)  

Koordination: Wissenschaftskompetenz (2 VZÄ)  

Administrative Koordination (4 VZÄ) 

600 € 

600 € 

600 € 

900 € 

600 € 

600 € 

600 € 

900 € 

Staatsprüfungen (M1, M3 ambulant/ stationär/ Parcours) 895 € 895 € 

Kosten pro Studierenden 6.535 € 7.735 € 

Prozentualer Kostenaufwuchs pro Studierende für einen 

Studienplatz (200.000 €)  
+ 3,3 % + 3,9 % 

 

 

5. Gegenüberstellung der erstellten Kostenberechnung der AG Bildungs- und Prü-

fungsökonomie mit den Kalkulationen des MFT 

Im Folgenden wird vergleichend zu den Berechnungen der AG Bildung- und Prüfungsökono-

mie die Mehrkostenschätzung des Medizinischen Fakultätentag (MFT) dargestellt (Tabelle 5). 

Die beiden Szenarien des MFT stellen den Mittelwert der Dauerkosten pro Studienplatz und 

Jahr dar. Szenario 1 (MFT) beziffert die Aufwandsentschädigung für Lehrpraxen beim haus-

ärztlichen Blockpraktikum und Pflichtquartal für 100 € am Tag und Szenario 2 (MFT) für 150 € 

pro Tag.  

 

Exemplarisch am Beispiel der Stärkung der Allgemeinmedizin wird gezeigt, wie unterschied-

lich die beiden Berechnungen sind. Im Bereich der hausärztlichen Versorgung rechnet der 

MFT mit 18 Wochen (sechs Wochen Blockpraktikum und zwölf Wochen PJ) laut Referenten-

entwurf und stellt dem 4,5 Wochen Ausbildungsanteil in Lehrpraxen nach der derzeitigen Ap-

probationsordnung gegenüber. Allerdings wird die derzeitig verpflichtende vierwöchige Famu-

latur in der Allgemeinmedizin aus dem Vergleich herausgenommen. Im Vergleich zu der der-

zeitigen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 16. März 2020) bleibt die Anzahl der Wochen in der Hausarztpraxis also 

gleich und könnte bei einer Beteiligung der pädiatrischen Praxen sogar sinken (14).  

 

Auch die Aufwandsentschädigung für Lehrpraxen mit 100 bis 150 € in der Stunde ist sehr 

hochgegriffen und entspricht nicht den Kostenbedarfsrechnungen der Allgemeinmedizin (14). 



29.04.2021 17 
 

 

Die in der Kalkulation der AG Bildungs- und Prüfungsökonomie verwendete Aufwandsentschä-

digung von 30 € am Tag entspricht dem Annäherungswert der auch bundesweit tatsächlich 

gezahlten Aufwandsentschädigungen. Des Weiteren stehen ausreichend Hausarztpraxen 

(circa 70.000) und Vertragsarztpraxen (circa 150.000) zur Verfügung, um eine entsprechende 

Anzahl von Lehrpraxen zu finden (14). Auch im Prüfungsbereich ergeben sich wesentliche 

Unterschiede, die aufgrund der umfassenden Pilotierungen der neuen Staatsprüfungen nicht 

nachvollzogen werden können.  

Aus Sicht der AG Bildungs- und Prüfungsökonomie erscheinen die Rechnungen des 

MFT daher um den Faktor 3 bis 4 zu hoch.  

 

Tabelle 5. Vergleich zwischen den Kostenberechnungen 1) der AG Bildungs- und Prü-
fungsökonomie und 2) des MFT 

Themen 
Szenario 

A 

Szenario 

B 

MFT 

Szenario 

1 

MFT 

Szenario 

2 

Stärkung der ambulanten Medizin/ Lehrpra-

xen/ Ländlicher Raum 

Aufwandentschädigung PJ 

Aufwandsentschädigung Blockpraktikum 

 

 

1.440 € 

900 € 

 

 

1.440 € 

900 € 

11.000 € 15.500 € 

 

 

PJ auf Interprofessioneller Ausbildungssta-

tion (IPSTA) 
 1.200 €   

Koordination: Z-Curriculum (2 VZÄ) 600 € 600 € 6.500 € 6.500 € 

Koordination: Interprofessionalität/ Wissen-

schaftskompetenz/ Kommunikation 

Allgemeinmedizin (2 VZÄ) 

Interprofessionalität/ Kommunikation (2 VZÄ)  

Wissenschaftskompetenz (2 VZÄ)  

Administrative Koordination (3 VZÄ) 

 

 

600 € 

600 € 

600 € 

900 € 

 

 

600 € 

600 € 

600 € 

900 € 

6.600 € 9.000 € 

Staatsprüfungen 895 € 895 € 4.000 € 4.000 € 

Sonstige Maßnahmen   2.000 € 2.000 € 

Kosten pro Studierenden 6.535 € 7.735 € 30.100 € 37.000 € 

Prozentuale Kosten pro Studierende für ei-

nen Studienplatz (200.000 €)  
+ 3,3 % + 3,9 % + 15 % + 18 % 
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6. Fazit 

Das Medizinstudium ist der teuerste Studiengang in Deutschland und durch die neue Ap-

probationsordnung werden die Kosten zwar voraussichtlich um 3 bis 4 % weiter steigen (ent-

spricht fast einem Studienplatz in Gesundheitswissenschaften), aber nicht – wie die Kalkulati-

onen des MFT ergeben – um bis zu 18 % (entspricht wesentlich mehr als zwei Studienplätze 

in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften).  

 

Um die Umsetzung des Referentenentwurfs zu gewährleisten, muss dafür gesorgt sein, 

dass Fakultäten ausreichend mit finanziellen Mittel ausgestattet sind. Für ein Studiende-

kanat, das für jährlich 300 Studienplätze verantwortlich ist, bedeutet das einen Gesamtstellen-

aufwuchs von zwölf Vollzeitäquivalenten (4 x E 15, 1 x E 14, 4 x E 13 und 3 x E 8).  

 

Wichtig ist dabei jedoch zu erwähnen, dass eine Analyse zu dem Zusammenhang zwischen 

Charakteristika von medizinischen Fakultäten und den Ergebnissen der Studierenden im zwei-

ten Staatsexamen gezeigt hat, dass das zur Verfügung stehende Lehrbudget ein wichtiges, 

aber nicht ausschlaggebendes Instrument für die Leistung der Studierenden im Staatsexamen 

ist (17). Insbesondere die Qualität der Lehre sowie das Level an innovativen Lehrangebo-

ten an der Fakultät sind in diesem Zusammenhang hervorzuheben. Der Referentenentwurf 

bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten zur kosteneffizienten Umsetzung der Maßnahmen, 

z. B. durch die Vereinheitlichung von Modellstudiengängen und die zentrale Koordination und 

Inhaltserstellung der praktischen Prüfungen. 

 

Der Kostenaufwuchs mit ca. 3 bis 4 % des Landeszuführungsbeitrags pro Studierenden für die 

Umsetzung des Referentenentwurfs zur neuen Approbationsordnung ist in Bezug zu der damit 

möglichen Verbesserung der medizinischen Ausbildung, der Staatsexamina und der verbes-

serten Qualifizierung der Absolventen für den Berufsstart aus Sicht der Arbeitsgruppe Bil-

dungs- und Prüfungsökonomie angemessen.  
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